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Gesetz
über die Änderung oder Aufhebung von Gesetzen 

der Deutschen Demokratischen Republik
vom 28* Juni 1990

Folgende Gesetze der Deutschen Demokratischen Republik 
werden geändert oder aufgehoben:

§ 1

Wechselgesetz
Das Wechselgesetz vom 21. Juni 1933 (RGBl. I S. 399) gilt in 

der Deutschen Demokratischen Republik in der im BGBl. III, 
Gliederungsnummer 4133—1, veröffentlichten bereinigten Fas
sung, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
17. Juli 1985 (BGBl. I S. 1507) - Sonderdruck Nr. 1428 des 
Gesetzblattes —.

§ 2

Scheckgesetz
Das Schedegesetz vom 14. August 1933 (RGBl. I S. 597) gilt 

in der Deutschen Demokratischen Republik ' in der im 
BGBl. III, Gliederungsnummer 4132—1, veröffentlichten be
reinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Geset

zes vom 17. Juli 1985 (BGBl. I S. 1507) — Sonderdruck Nr. 1428 
des Gesetzblattes —.

§3

Gesetz über Internationale Wirtschaftsverträge

Das Gesetz vom 5. Februar 1978 über internationale Wirt
schaftsverträge — GIW — (GBl. I Nr. 5 S. 61) wird wie folgt 
geändert:

1. In der Überschrift werden die Worte „Gesetz über inter
nationale Wirtschaftsverträge — GIW —“ wie folgt ersetzt: 
„Gesetz über Wirtschaftsverträge — GW — “.

2. Die Präambel wird gestrichen.

3. § 1 wird wie folgt geändert:
a) Als neuer Absatz 1 wird eingefügt:

„(1) Dieses Gesetz wird auf Wirtschaftsverträge zwi
schen inländischen Kaufleuten, Unternehmen, Betrie
ben und den diesen gleichgestellten Wirtschafts
subjekten angewendet.“

b) Der bisherige Absatz 1 wird Absatz 2.
c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

4. In § 2 Abs. 1 wird das Wort „internationale“ gestrichen.
In § 2 Abs. 2 wird das Wort „internationalen“ gestrichen.

5. In § 3 Abs. 3 wird das Wort „internationale“ gestrichen.


